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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 04.09.2018 

Amt: 40 - Amt für Jugend, Sport und 
Soziales 

Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  VI/908  

TOP: 6. Änderungssatzung der Kostenbeitragssatzung Kindertageseinrichtungen 
 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt. x ja  nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört. x ja  nein 

Das Zweitbeschlussverlangen kann geltend gemacht werden. x ja  nein 

 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Ortschaftsrat Jarchau am: 29.10.2018  

Ortschaftsrat Möringen am: 29.10.2018  

Ortschaftsrat Nahrstedt am: 29.10.2018  

Ortschaftsrat Wittenmoor am: 29.10.2018  

Ortschaftsrat Uchtspringe am: 30.10.2018  

Ortschaftsrat Borstel am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Buchholz am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Dahlen am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Groß Schwechten am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Heeren am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Staffelde am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Uenglingen am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Vinzelberg am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Volgfelde am: 01.11.2018  

Ortschaftsrat Wahrburg am: 01.11.2018  

Ausschuss für Jugend, Frauen, Familie und 
Soziales 

am: 05.11.2018  

Finanzausschuss am: 06.11.2018  

Haupt- und Personalausschuss am: 19.11.2018  

Ortschaftsrat Bindfelde am: 03.12.2018  

Ortschaftsrat Insel am: 03.12.2018  

Ortschaftsrat Staats am: 03.12.2018  

Stadtrat am: 03.12.2018  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 x ja Gesamtbetrag:  Euro  nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten:  nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 
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  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerin: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die 6. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen der Hansestadt Stendal 
(Kostenbeitragssatzung – Kindertageseinrichtungen-) 
 
Begründung: 
 
Die Verwaltung schlägt dem Stadtrat erneut die Verlängerung der bisherigen 
Kostenbeitragsatzung vor.   
Dies ist dadurch begründet, dass der Landtag das neue KiFöG erst Ende Dezember 2018 
beschließt. 
Da die gültige Satzung bis zum 31.12.2018 befristet ist, muss sie verlängert werden. 
Nach Inkrafttreten des Gesetzes und Neukalkulation im Jahr 2019 werden die 
Kostenbeiträge an die neue Rechtslage und die Kalkulation angepasst. 
 
Zusätzlich wird die Satzung schon im Vorgriff auf das Gesetz angepasst. 
In §2 Nr.1 wurde der Halbsatz „die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Hansestadt 
Stendal haben“ weggelassen. Da wir auch auswärtige Kinder betreuen, sind auch deren 
Eltern zur Zahlung von Kostenbeiträgen verpflichtet. 
 
In §4 Nr.3 war bisher die 160% Regelung zur Geschwisterkindermäßigung geregelt. Das 
wird im neuen KiFöG geändert. Hier sollen die Eltern von Geschwisterkindern nur noch 
maximal den Beitrag für das älteste Nichtschulkind bezahlen. 
Da das KiFöG noch nicht endgültig beschlossen ist, musste eine Formulierung gefunden 
werden, die beiden Varianten entspricht. 
 
Die Änderung in §5 verdeutlicht noch einmal, dass freie Träger die Erhebung der 
Kostenbeiträge verweigern können und dann die Stadt die Aufgabe übernimmt. 
Weiterhin wird geregelt, dass die freien Träger die Kostenbeiträge im Auftrag der Hansestadt 
Stendal per Kostenbescheid erheben. 
 
. 
 
 
 
Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
6. Änderungssatzung der Kostenbeitragssatzung Kindertageseinrichtungen 
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